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Globale Anfangsschiefstellung von Stahltragwerken nach  
DIN EN 1993-1-1:2010-12 [1] und DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 [2] in Verbindung mit 

DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 [3] 
 
Bei Stahltragwerken, deren Eigenform durch eine seitliche Verschiebung charakterisiert ist, können, ent-
sprechend [1], Abschnitt 5.3.2(3), die Einflüsse der Imperfektionen bei der Berechnung durch äquiva-
lente Ersatzverformungen berücksichtigt werden. Dies darf durch den Ansatz einer Anfangsschief-
stellung des Tragwerks φ und der Vorkrümmung der einzelnen Bauteile geschehen. 
Nachfolgend soll die Berücksichtigung der Einflüsse der Imperfektionen bei der Berechnung durch eine 
globale Anfangsschiefstellung φ erläutert und ein entsprechendes Hilfsmittel zur Ermittlung von φ ge-
geben werden. 
 
 
Die Berücksichtigung der Einflüsse der Imperfektionen durch den Ansatz einer globalen 
Anfangsschiefstellung erfolgt durch eine Schiefstellung des Tragwerks um den Winkel φ. Dieser Winkel 
wird nach der folgenden Gleichung ermittelt. 
 φ = φ0 * αh * αm 
In dieser Gleichung sind die folgenden Werte berücksichtigt. 
 φ0 Ausgangswert der Schiefstellung 
 αh Abminderungsfaktor für die Höhe h des Tragwerks bzw. der Geschoßhöhe 

αm Abminderungsfaktor für die Anzahl der Stützen in einer Reihe 
 
 
Der Ausgangswert der Schiefstellung φ0 wird in [1] als konstanter Wert, entsprechend der folgenden 
Gleichung, definiert.  
 φ0 = 1 / 200 = 0,005 
 
 
Der Abminderungsfaktor für die Höhe des Tragwerks αh ist mit der folgenden Gleichung zu berechnen.  

 αh = 
h

2  

Dieser Faktor ist somit ausschließlich von der Höhe h des Tragwerks abhängig. In diesem Zusammen-
hang sei jedoch darauf hingewiesen, dass die anzusetzende Höhe h sich sowohl aus der Gesamthöhe 
des Tragwerks als auch aus einer Geschoßhöhe ergeben kann. Dies ist so, da die Schiefstellung φ 
immer ungünstig anzusetzen ist und somit prinzipiell eine Extremwertermittlung für αh vorgenommen 
werden müsste. 
Es ist weiterhin zu beachten, dass in [1] für αh die nachfolgende untere und obere Schranke festgelegt 
wurde. 
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Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen ergibt sich, bei einer Tragwerkshöhe im Bereich von 
1,0 ≤ h ≤ 15,0 m, für den Abminderungsfaktor αh der folgende grafische Verlauf. 
 

 
Aus diesem grafischen Verlauf kann man eindeutig erkennen, dass sich auf Grund der in [1] festge-
legten Schranken für αh im Bereich von 0 ≤ h ≤ 4,0 m immer ein Faktor αh = 1,00 und im Bereich von 
9,0 ≤ h ≤ ∞ m immer ein Faktor αh = 0,67 ergibt. 
 
 
Der Abminderungsfaktor für die Anzahl der Stützen in einer Reihe αm ist entsprechend [1] nach der 
folgenden Gleichung zu ermitteln. 

 





 +=

mm
11*5,0α  

In dieser Gleichung ist der Wert m berücksichtigt. Mit dem Wert m wird die Anzahl der Stützen in einer 
Reihe mit einer Vertikalbelast > 50 % der durchschnittlichen Stützenlast definiert.  
Die Auswertung dieser Bestimmungsgleichung für αm bei Tragwerken mit 1 ≤ m ≤ 10 kann der folgen-
den Grafik entnommen werden. 
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Auf der Grundlage der vorgenannten Überlegungen kann nun die Ermittlung der globalen Anfangs-
schiefstellung φ problemlos erfolgen. In der folgenden grafischen Darstellung ist die globale Anfangs-
schiefstellung φ in Abhängigkeit von der Höhe h des Tragwerks und der Anzahl der Stützen m wieder-
gegeben. Dabei ist zu beachten, dass in dieser Darstellung die Tragwerkshöhe h auf bis zu 15 m und 
die Stützenanzahl m auf bis zu 10 Stützen begrenzt wurden. 
Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, ergibt sich auf Grund der unteren und oberen Schranke für αh in 
den Bereichen von 0 ≤ h ≤ 4,0 m und von 9,0 ≤ h ≤ ∞ m jeweils ein konstanter Wert für φ.  
Da die zahlenmäßigen Unterschiede in den Kurvenverläufen mit steigender Anzahl der Stützen m im-
mer geringer werden, wird eine Auswertung für m > 10 als nicht erforderlich angesehen. Auf der siche-
ren Seite liegend, kann in den Fällen m > 10 auch der entsprechende Wert der globalen Anfangsschief-
stellung φ für m = 10 angesetzt werden. 
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Mit Hilfe dieser Darstellung kann die globale Anfangsschiefstellung des Tragwerks φ ohne weitere 
Zwischenschritte sehr einfach, in Abhängigkeit von der Tragwerkshöhe h und der Stützenanzahl m, 
ermittelt werden. 
 
 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Ermittlung der globalen Anfangsschiefstellung φ 
für Stahlbeton- und Spannbetontragwerke nach [4] in Verbindung mit [5] grundsätzlich nach den 
gleichen Formeln erfolgt. Bei Stahlbeton- und Spannbetontragwerken muss jedoch die untere Schranke 
für den Abminderungsfaktor αh mit αh = 2 / 3 nicht beachtet werden. Somit ergeben sich bei Stahltrag-
werken mit Tragwerkshöhen h > 9,0 m größere Werte für die globale Anfangsschiefstellung φ als für 
gleiche Stahlbeton- und Spannbetontragwerke. Eine materialunabhängige Ermittlung der Anfangs-
schiefstellung φ ist somit nur eingeschränkt möglich. 
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